
Vollmacht 
Herrn Rechtsanwalt  
Daniel Wienert 
Oberhofer Weg 1 
12209 Berlin 
 

wird hiermit in Sachen:  

wegen:  

Auftrag und Vollmacht sowohl zur außergerichtlichen Vertretung aller Art als auch Prozessvollmacht 

für alle Verfahren in allen Instanzen erteilt. Diese Vollmacht erstreckt sich auf folgende Befugnisse:  

1. Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art, 

insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter 

und Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers.  

2. Vertretung vor Verwaltungsbehörden und -gerichten.  

3. Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) einschließlich 

Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit 

ausdrücklicher Ermächtigung nach §§ 233 I, 234 StPO 

4. Prozessführung in sämtlichen Instanzen (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur 

Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen.  

5. Akteneinsicht zu nehmen und Auskunft aus dem Verkehrszentralregister zu beantragen.  

6. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen sowie Abgabe und Entgegennahme von 

einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen, Rücktrittserklärungen).  

7. Beilegung des Rechtsstreits oder außergerichtlicher Verhandlungen durch Vergleich, sonstige 

Einigung, Verzicht oder Anerkenntnis.  

8. Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche.  

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. 

Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Interventions-, Zwangsvollstreckungs- und 

Insolvenzverfahren). Sie umfasst die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die 

Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen und die vom Gegner, von der Justizkasse oder 

von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge sowie Geld, Urkunden, Wertsachen und den 

Streitgegenstand entgegenzunehmen. 

In zivilrechtlichen Angelegenheiten richten sich die zu erhebenden Gebühren in Ermangelung 

anderweitiger schriftlicher Vereinbarung ausdrücklich nach dem Wert, den der Gegenstand der 

anwaltlichen Tätigkeit hat (§§ 2 RVG, 49 b Abs. 5 BRAO).  

Mit der Erfassung, Verwendung und Speicherung meiner personen- und fallbezogenen Daten gemäß 

dem „Hinweis Datenschutz“ bin ich einverstanden. Mit der Kommunikation per E-Mail bin ich in 

Kenntnis möglicher Unsicherheiten im elektronischen Schriftverkehr einverstanden.  

 

Berlin, den ____________________  __________________________________  
Unterschrift 
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